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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.03.1989

Norm

StGB §146 A6

StGB §146 E

StGB §153

Rechtssatz

Bei einem Insichgeschäft (in Form einer Doppelvertretung zweier GmbH) handelt es sich um eine Konstellation, die von

besonderen Rechtsp<ichten oder Vertrauenselementen gekennzeichnet ist. Dabei gesetzte Täuschungshandlungen

(Legen überhöhter Rechnungen) können dann betrugstypisch (und nicht untreuetypisch) sein, wenn der

Zahlungsp<ichtige auf Grund einer spezi@schen (eine entsprechende Treuep<icht einschließenden) Rechtsbeziehung

seinerseits von der Gegenseite fordern und auch darauf vertrauen kann, daß seine wirtschaftlichen Interessen bei der

Geschäftsabwicklung angemessen berücksichtigt werden.
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